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856/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Bruno Rossmann, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 27.05.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 27.05.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Führung des Bundeshaushaltes 
(Bundeshaushaltsgesetz 2013 – BHG 2013) 
geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundesgesetz über die Führung des 
Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz 2013 – 
BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 60/2018, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 17 Abs. 1 wird die Wortfolge „finanzielle, 
wirtschafts-, umwelt-, konsumentenschutzpolitische“ 
ersetzt durch die Wortfolge „finanzielle, wirtschafts-, 
klima-, umwelt-, konsumentenschutzpolitische“ 

 

(1) Alle mit der Vorbereitung der Erlassung von 
Rechtsvorschriften des Bundes (Gesetze, Verordnungen, 
über- oder zwischenstaatliche Vereinbarungen, 
Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG), der 
Vorbereitung sonstiger rechtsetzender Maßnahmen 
grundsätzlicher Art gemäß § 16 Abs. 2 oder von 
Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 betrauten Organe haben 
auf deren wesentliche Auswirkungen bei der 
Folgenabschätzung gemäß Abs. 2 Bedacht zu nehmen. 
Jedenfalls sind finanzielle, wirtschafts-, umwelt-, 
konsumentenschutzpolitische sowie Auswirkungen auf 
Kinder und Jugend sowie die Verwaltungskosten für 
Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen, als auch 
in sozialer Hinsicht und insbesondere auch auf die 
tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen zu 

 (1) Alle mit der Vorbereitung der Erlassung von 
Rechtsvorschriften des Bundes (Gesetze, Verordnungen, 
über- oder zwischenstaatliche Vereinbarungen, 
Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG), der 
Vorbereitung sonstiger rechtsetzender Maßnahmen 
grundsätzlicher Art gemäß § 16 Abs. 2 oder von 
Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 betrauten Organe haben 
auf deren wesentliche Auswirkungen bei der 
Folgenabschätzung gemäß Abs. 2 Bedacht zu nehmen. 
Jedenfalls sind finanzielle, wirtschafts-, klima-, umwelt-, 
konsumentenschutzpolitische sowie Auswirkungen auf 
Kinder und Jugend sowie die Verwaltungskosten für 
Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen, als auch 
in sozialer Hinsicht und insbesondere auch auf die 
tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen zu 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006632


 

 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 27.05.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 27.05.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
berücksichtigen. berücksichtigen. 

 

 In § 17 Abs. 2 wird die Wortfolge „die finanziellen 
Auswirkungen sind jedenfalls wesentlich“ ersetzt durch 
die Wortfolge „die treibhausgasrelevanten und die 
finanziellen Auswirkungen sind jedenfalls wesentlich“ 

 

(2) Jedem Entwurf für ein Regelungsvorhaben und 
jedem sonstigen Vorhaben (Abs. 1), ist von dem 
Mitglied der Bundesregierung oder dem 
haushaltsleitenden Organ, in dessen Wirkungsbereich der 
Entwurf ausgearbeitet oder das Vorhaben geplant wurde, 
eine wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
anzuschließen. Es sind nur die wesentlichen 
Auswirkungen abzuschätzen; die finanziellen 
Auswirkungen sind jedenfalls wesentlich. 

 (2) Jedem Entwurf für ein Regelungsvorhaben und 
jedem sonstigen Vorhaben (Abs. 1), ist von dem 
Mitglied der Bundesregierung oder dem 
haushaltsleitenden Organ, in dessen Wirkungsbereich der 
Entwurf ausgearbeitet oder das Vorhaben geplant wurde, 
eine wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
anzuschließen. Es sind nur die wesentlichen 
Auswirkungen abzuschätzen; die 
treibhausgasrelevanten und die finanziellen 
Auswirkungen sind jedenfalls wesentlich. 
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